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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1963

Norm

ABGB §1442

Rechtssatz

Wird ein vom Zessus als Besteller mit dem Zedenten als Unternehmer geschlossener Werkvertrag nach der Abtretung

des Anspruches des Zedenten auf den Teil - Werklohn von diesem nicht zur Gänze erfüllt, dann kann der Zessus seine

Schadenersatzforderung gegenüber dem Zessionar aufrechnen (Ablehnung der Entscheidung SZ 12/208 = Rsp

1930/426).
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